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RS OGH 1965/7/8 9Os124/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1965

Norm

ASVG §258 Abs1

EheG §24

EheG §27

EheG §28 Abs2

Rechtssatz

Es mangelt am objektiven Tatbestande des Betruges, wenn die Witwe aus einer Doppelehe in Kenntnis der Doppelehe,

jedoch vor Nichtigerklärung dieser Ehe durch Richterspruch, um eine Witwenpension nach § 258 Abs 1 ASVG ansucht

und diese Pension auch nach der strafgerichtlichen Verurteilung wegen Bigamie weiterbezieht.
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